
Unterliegen Arbeitsmittel
Schäden verursachenden Ein-

flüssen, die zu gefährlichen
Situationen führen können,

so sind sie in 
regelmäßigen Abständen

durch hierzu befähigte 
Personen zu prüfen. 

Die Fristen sind im Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung

nach § 3 Abs. 3 BetrSichV
festzulegen. �

Schleifmaschinen müssen nachstellbare Schutzhauben 
besitzen. Der Abstand zwischen Werkstückauflage und 
Schleifscheibe darf drei Millimeter nicht überschreiten. 

Die Werkstückauflage an der Schleifmaschine muss 
nachstellbar sein. �

Flurförderzeuge mit Hubeinrichtung sind Arbeitsmittel, die 
Schäden verursachenden Einflüssen unterliegen. Bei der Festlegung

der Prüffristen sind die Vorgaben der BGV D27 „Flurförderzeuge“ 
zu beachten. �

Für Arbeitsmittel wie Anbaugeräte für Flurförderzeuge sind Art,
Umfang und Fristen der Prüfungen zu bestimmen. Eine außerordent-
liche Prüfung des Arbeitsmittels durch eine befähigte Person ist dann

unverzüglich durchzuführen, wenn außergewöhnliche Ereignisse
stattgefunden haben, die schädigende Auswirkungen auf die Sicher-

heit des Arbeitsmittels haben können. �

P R Ü F U N G   V O N   A



� Tragbare Feuerlöscher können durch eine befähigte Person geprüft
werden. Der Nachweis erfolgt durch Anbringen einer Prüfplakette.

Winden, Hub- und Zuggeräte sind entsprechend den Einsatzbedin-
gungen und den betrieblichen Verhältnissen durch eine befähigte 
Person prüfen zu lassen. Der bisherige Prüfzyklus von mindestens 

einmal jährlich (BGV D8 „Winden, Hub- und Zuggeräte“ § 23) 
sollte beibehalten werden. �

� Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel sind in bestimmten Zeit-
abständen (Richtwert vier Jahre gemäß Durchführungsanweisung zur BGV
A2) auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Befähigte Person dafür
ist die Elektrofachkraft.

Eine überwachungsbedürftige Anlage und ihre Anlagenteile sind in be-
stimmten Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen. Der Betreiber hat
die Prüffristen auf der Grundlage einer sicherheitstechnischen Bewertung
zu ermitteln. Bei Aufzugsanlagen müssen Prüfungen im Betrieb spätestens
alle zwei Jahre durchgeführt werden. �

A R B E I T S M I T T E L N
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Betriebssicherheitsverordnung

Prüfung von Arbeitsmitteln
ie Sicherheit von Arbeitsmitteln wäh-
rend ihres Betriebes hängt maßgeblich

davon ab, dass sie regelmäßig den notwen-
digen Prüfungen unterzogen werden. Diese
Prüfungen sind bisher in den jeweils zutref-
fenden Unfallverhütungsvorschriften aufge-
führt und mit konkreten Prüfzyklen belegt.
Darüber hinaus stellen die Unfallverhü-
tungsvorschriften Anforderungen an die
Qualifikation der prüfenden Personen.
Für überwachungsbedürftige Anlagen wa-
ren die Prüfungen und die zugehörigen Fris-
ten in den jeweiligen Verordnungen gere-
gelt.
Mit dem Inkrafttreten der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV) gehen nun-
mehr auch Änderungen auf dem Gebiet der
Prüfung von Arbeitsmitteln einher. Aller-
dings enthält die BetrSichV keine konkreten
praktischen Ansatzpunkte oder Hinweise.
Die grundsätzliche Forderung (§ 3 Abs. 3)
lautet:
„Für Arbeitsmittel sind insbesondere Art,
Umfang und Fristen erforderlicher Prüfun-
gen zu ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber
die notwendigen Voraussetzungen zu
ermitteln und festzulegen, welche die Per-
sonen erfüllen müssen, die von ihm mit der
Prüfung oder Erprobung von Arbeitsmitteln
zu beauftragen sind.“
Welche Arbeitsmittel zu prüfen sind, regelt
§ 10 BetrSichV. Dort sind Prüfungen gefor-
dert für Arbeitsmittel,
- deren Sicherheit von den Montagebedin-

gungen abhängt (Krane, Gerüste),
- die Schäden verursachenden Einflüssen

unterliegen, welche zu gefährlichen Situa-
tionen führen können (z. B. Materialverän-
derung durch Hitze oder Materialermüdung
durch Dauerbelastung),
- die durch außergewöhnliche Ereignisse in

ihrer Sicherheit beeinträchtigt wurden
(Unfälle, längere Nichtbenutzung, Natur-
ereignisse),

- die Instandsetzungsarbeiten unterlagen,
welche die Sicherheit der Arbeitsmittel
beeinträchtigen können.

Die Prüfungen dürfen nur von hierzu
befähigten Personen durchgeführt werden.
Befähigt sind Personen, die durch ihre
• Berufsausbildung,
• Berufserfahrung und
• zeitnahe berufliche Tätigkeit
über die erforderlichen Fachkenntnisse zur
Prüfung der Arbeitsmittel verfügen. Solche
Personen sind beispielsweise die in den

Unfallverhütungsvorschriften geforderten
Sachkundigen oder die Elektrofachkraft.
Weitere Erläuterungen zur befähigten Per-
son sollen in einer technischen Regel durch
den Ausschuss für Betriebssicherheit veröf-
fentlicht werden.
Generell muss beachtet werden, dass die
befähigte Person gemäß BetrSichV aussch-
ließlich auf die Prüfung von Arbeitsmitteln
nach § 10 dieser Verordnung beschränkt ist.
Es muss an dieser Stelle eine Unterschei-
dung des Begriffs Prüfung von den im
Arbeitssicherheitsgesetz § 6 Ziffer 2
beschriebenen Aufgaben der Fachkraft für
Arbeitssicherheit (Überprüfung) vorgenom-
men werden. Eine Prüfung nach § 10 Betr-
SichV setzt die Fachkenntnis der prüfenden
(befähigten) Person voraus. Die Fachkraft
für Arbeitssicherheit hingegen überprüft,
ob das Sicherheitskonzept eines Arbeitsmit-
tels in die Arbeitsschutzkonzeption des
Unternehmens passt. Daraus leitet sich ein
Zusammenwirken der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit und der befähigten Person ab.
Für die Ermittlung der Prüffristen für
Arbeitsmittel trägt der Arbeitgeber die Ver-
antwortung. Grundlage bildet die Gefähr-
dungsbeurteilung. Deren Ziel ist, Schäden
an Arbeitsmitteln rechtzeitig zu erkennen
und zu beheben sowie deren sicheren
Betrieb zu gewährleisten.
Praktische Anhaltspunkte zur Festlegung
von Art, Umfang und Fristen der Prüfungen
sowie zur Qualifikation der befähigten Per-
son finden sich in der BetrSichV nicht. Man
muss deshalb sehr verantwortungsbewusst
mit den vier genannten Kriterien umgehen.
Es ist ratsam, bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens entsprechender technischer Regeln
durch den Ausschuss für Betriebssicherheit
weiterhin die in den maschinen- und 
branchenspezifischen Unfallverhütungsvor-
schriften angegebenen Prüffristen und Be-
fähigungen der Personen mit der jeweils
geforderten Art und Tiefe der Prüfungen
anzuwenden und diese durchzusetzen. Im
Falle einer Abweichung muss der Arbeitge-
ber die Gleichwertigkeit nachweislich be-
gründen (Dokumentation).
Zweckmäßigerweise sollte in den Unterneh-
men das Thema Prüfung von Arbeitsmitteln
systematisch bearbeitet werden. Eine derar-
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Gruppe   Prüfverfahren         Prüfintervall          Prüfende Person

A       Sichtprüfung           Täglich                  Benutzer

B       Sichtprüfung          Täglich                  Benutzer
BGV A2                    6 Monate              Elektrofachkraft

C       Sichtprüfung           Täglich                  Benutzer
BGV A2                    6 Monate             Elektrofachkraft
Dichtheitsprüfung 2 Jahre                Sachverständiger

Art und Umfang der Prüfung nach Gruppen und Zuständigen

Tabelle: Mögliche Systematik zur Gestaltung der Prüfverfahren



tige Vorgehensweise zeichnet sich dadurch
aus, dass die 
- Ist-Situation aufgenommen wird:
• welche Arbeitsmittel werden benutzt,
• welche Prüfvorschriften existieren,
• welche Prüfverfahren werden ange-

wandt,
• wie ist die Kennzeichnung
- eine Unterteilung der Arbeitsmittel in bei-
spielsweise folgender Form vorgenommen
wird:
• Gruppe A

Einfache Arbeitsmittel (z. B. Werkzeuge)

• Gruppe B
Arbeitsmittel mit besonderem Prüfan-
spruch (z. B. elektrotechnische Ar-
beitsmittel, Lastaufnahmemittel, mon-
tageabhängige Arbeitsmittel)

• Gruppe C
Arbeitsmittel, die zu den überwa-
chungsbedürftigen zählen (z. B. Druck-
geräte, Aufzüge).

- Art und Umfang der Prüfungen nach
Gruppen und Zuständigen festgelegt sind.

Eine übersichtliche Darstellung in einer Prüf-
matrix (Tabelle) erleichtert den Verantwortli-
chen die Aufgabe und stellt sicher, dass kei-
ne Prüfungen vergessen werden.
Für die tägliche Sichtprüfung einfacher Ar-
beitsmittel (Werkzeuge, Leitern o. ä.) sollte
eine generelle Arbeitsanweisung ausrei-
chend sein.
Für die Prüfung überwachungsbedürftiger
Anlagen enthält Abschnitt 3 der BetrSichV
umfangreiche Regelungen. Derartige Ar-
beitsmittel sind Prüfungen vor Inbetriebnah-
me, wiederkehrenden oder außerordent-
lichen Prüfungen zu unterziehen. Die
Prüffristen sind auf der Grundlage sicher-
heitstechnischer Bewertungen festzulegen.
Die Durchführung der Prüfungen obliegt
zugelassenen Überwachungsstellen. Teil-
weise dürfen Prüfungen befähigten Perso-
nen übertragen werden.
Grundsätzlich gilt: Bis zu ihrer Überarbei-
tung durch den Ausschuss für  Betriebssi-
cherheit gelten die bisherigen technischen
Regeln (TRB, TRR usw.) bezüglich ihrer
betrieblichen Anforderungen fort.
Für Energieanlagen gelten die im Energie-
wirtschaftsgesetz getroffenen Regelungen
(DVGW-, VDE-Regelwerk).

Hebegerät für Flüssiggasflaschen
eim Befüllen von Flüssiggasflaschen sind, vorwiegend bei älteren Flüssiggasfüllstel-
len, viele Hebe- und Tragevorgänge erforderlich. Besonders belastet wird die Wir-

belsäule, wenn die (mit 11 kg Flüssiggas gefüllten) ortsbeweglichen Druckbehälter mit
ihrem Gewicht von jeweils ca. 23 kg vom Transportband gehoben und in die vielfach
verwendeten Flaschenwagen gestellt werden. Der Hebevorgang schließt eine Körper-
drehung im gebeugten Zustand ein. Außerdem ist ein Höhenunterschied von 0,25 m
bis zu 1,00 m zu überwinden, weil die Flaschenwagen doppelstöckig gebaut sind.
Jeder Flaschenwagen wird mit 20 ortsbeweglichen Druckbehältern beladen (je Etage
zwei Reihen zu je 5 Behältern). Bei einer Abfüllung von durchschnittlich 10 t Flüssiggas
pro Tag in 11 kg-Flaschen sind dabei 900 Hebevorgänge zur Beladung der Fla-
schenwagen auszuführen. Mit größerer Abfüllmenge (20 t in der Spitze) erhöht sich die
Zahl der Hebevorgänge.

Nach entsprechen-
den Hinweisen der
BGFW hat man sich
im Mitgliedsunter-
nehmen Gedanken
um die Beseitigung
der Gesundheitsge-
fahr gemacht. Ge-
meinsam mit einem
Hersteller für Hebe-
und Handhabungs-
technik wurde eine
Lösung gefunden
und als Pilotanlage
in einer der vielen
Füllstellen des Un-
ternehmens zur An-
wendung gebracht:

Das Beladen der Flaschenwagen
wird dort seit Anfang 2004 mit
einer Flaschenhebeeinrichtung
(Manipulator) vorgenommen.
Mit dem Manipulator für Gasfla-
schen kann der Bediener mit jedem
Arbeitsgang fünf ortsbewegliche
Druckbehälter vom Transportband
aufnehmen, ohne Kraftanstren-
gung in die jeweilige Ebene des Fla-
schenwagens heben und abstellen.
Der auf Grund der Ex-Bereich-
Situation ausschließlich pneuma-
tisch betriebene Manipulator
besteht aus einer Standsäule und
einem Gerätearm mit Bedienein-
richtung. Als Lastaufnahmemittel
besitzt der Gerätearm eine Vaku-
umtraverse, eingerichtet auf die
speziellen Belange der Flüssiggas-
flaschen. Eingesetzt wird eine
Vakuumtraverse mit fünf Einzel-
saugern in Halbschalenform. Sie
sind pendelnd gelagert und so
montiert, dass beim Heranfahren
ein Ausrichten der Saugerschalen an den einzelnen Flüssiggasflaschen erreicht wird,
ohne dass der Bediener die Sauger mit erhöhtem Aufwand andrücken muss.
Der Manipulator besitzt einen groß dimensionierten Arbeitsradius sowie mehrere Dreh-
achsen. Sein Einsatz bedeutet keinen zeitlichen Nachteil gegenüber der bisherigen, aus-
schließlich manuellen Verfahrensweise. Hervorzuheben ist die deutliche Verringerung
der Wirbelsäulenbelastung für die Mitarbeiter. Das installierte Flaschenhebegerät ist als
Problemlösung, besonders bei älteren Flüssiggasfüllstellen, in Betracht zu ziehen, wo
aus organisatorischen oder Platzgründen nicht auf die doppelstöckigen Flaschenwagen
verzichtet werden kann.
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